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	Merkblatt 
über die Erstellung von Verwendungsnachweisen


	(
Wissenschaft



Der korrekte Umgang mit dem zur Verfügung gestellten Förderungsbeitrag ist nachweispflichtig. Zu unterscheiden ist zwischen dem 1) widmungsgemäßen/inhaltlichen und dem 2) rechnerischen (belegsmäßigen) Förderungsverwendungsnachweis.

1. Widmungsgemäßer und inhaltlicher Förderungsverwendungsnachweis

Der aus Wissenschaftsmitteln des Landes Steiermark zur Verfügung gestellte Förderungsbeitrag ist jedenfalls widmungsgemäß zu verwenden und entsprechend nachzuweisen. D.h. der Subventionsbeitrag ist ausschließlich für die Finanzierung von direkt bezughabenden und im Rahmen des Förderungsantrages dargestellten Projektkosten zu verwenden. Der genaue Widmungszweck (zum Beispiel die Deckung einer bestimmten Ausgabenposition) ist dem Wortlaut des Förderungsvertrages zu entnehmen.

a. Einzureichen ist das ausgefüllte Belegsverzeichnis (die aus Wissenschaftsmitteln des Landes Steiermark bedeckten Ausgabepositionen sind hier zu dokumentieren). 

b. Die Projektdurchführung selbst ist mittels eines inhaltlichen Zwischen-/oder Endberichtes nachzuweisen. Bei Publikationsprojekten ist die Vorlage von 2 Buchexemplaren verpflichtend.

Im Falle des Nichtzustandekommens des subventionierten Projektes (zum Beispiel Ausfall einer subventionierten Veranstaltung etc.) ist der Förderungsbeitrag rückzuerstatten! Eine eigenmächtige Änderung des Widmungszweckes ist unzulässig.

2. Belegsmäßiger Förderungsverwendungsnachweis (Förderungsabrechnung mittels Originalbelege)

Der Abteilung 3 sind zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Förderungsabrechnung Abrechnungsbelege zumindest über die Subventionshöhe zur Verfügung zu stellen, sofern der Förderungsvertrag der Abteilung 3 nicht andere Modalitäten vorschreibt.
Einzureichen sind:

a. ORIGINAL-Rechnungen (Kopierte Belege sowie FAX-Rechnungen können nicht akzeptiert werden).
Jede Originalrechnung muss den Subventionsempfänger als Zahlungspflichtigen ausweisen. Rechnungsdatum, Rechnungsaussteller sowie eine genaue Bezeichnung der Ausgabenart müssen in der Rechnung – ausnahmslos – enthalten sein. 

b. Bezughabende Zahlungsnachweise. Diese müssen nicht zwingend im Original vorgelegt werden; der Förderungsgeber hat aber durchaus das Recht, in die Originale Einsicht zu nehmen (zB durch eine stichprobenartige Prüfung). Die Belege sind deshalb 7 Jahre aufzubewahren.
Der Zahlungsfluss muss klar nachvollziehbar sein. Je nach Zahlungsart sind hierzu saldierte Erlagscheine (incl. Durchführungsbestätigung der Bank), Kontoauszüge oder original unterzeichnete Barzahlungsbestätigungen („Betrag in Bar erhalten…“ incl. Datum und Unterschrift des Rechnungsausstellers) zwingend erforderlich. Bei Zahlungen mittels electronic-banking ist die jeweilige Datenträger-Nachweisliste (incl. Endsummenblatt) mit Kontoauszug vorzulegen. Sammelüberweisungen sind detailliert aufzuschlüsseln.

c. Die Originalrechnungen und Zahlungsnachweise sind fortlaufend zu nummerieren und im Belegsverzeichnis chronologisch geordnet zu dokumentieren.

d. Rechnungsbeträge in Fremdwährung sind in EURO umzurechnen.

e. Sollte ein eingereichter Beleg bereits bei einem anderen Subventionsgeber vorgelegt und von diesem teilweise entwertet worden sein, so muss dieser Teilbetrag unbedingt auf dem Beleg ausgewiesen werden oder in einem gesonderten Schreiben des anderen Subventionsgebers bestätigt sein.

f. Bei Förderungsbeträgen über € 2.500,-- ist eine „endgültige“ Übersicht zwischen Ausgaben und Einnahmen vorzulegen bzw. sind alle Förderungsgeber aufzulisten.

Universitäten: Achtung! Die zentralisierte Kontoführung (ein Bankkonto für sämtliche Geschäftsfälle bzw. Projekte der Universität) ist seit 01.01.2004 eine notwendige Bedingung. Die Abwicklung eines Projektes gem. §§ 26-28 UG 2002 erfolgt über ein buchhalterisches Bankkonto (=Innenauftrag).

Auf Grund der Geltung des kaufmännischen Rechnungswesens nach den Vorgaben des UG 2002 sowie der damit verbundenen zentralisierten Buchhaltungs- und Bilanzierungsvorschriften erfolgen sämtliche Projektabrechnungen über die zuständige Verwaltungsstelle (Rechnungswesen, Buchhaltung) der jeweiligen Universität. Es obliegt dem Förderungsnehmer bzw. der Förderungsnehmerin, entsprechende Informationen an die MitarbeiterInnen dieser Verwaltungsstelle bereit zu stellen und die Projektabrechnung anzumelden.

